
 

 

                                      
 

  
  

  

   

  

   

  

  

  

      

      

    

         

  

       

  

  

         

       

   

    

     

     

   

      

    

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa Bremen, 14.10.2019 

Az.: 700-620-303-3/2018-2 

Vorlage Nr. 20/024-S 

für die Sitzung der Deputation für Wirtschaft und Arbeit 

in ihrer Funktion als Sondervermögensausschuss 

am 30.10.2019 

Sonstiges Sondervermögen Überseestadt 

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 

A. Problem

Gemäß Ortsgesetz über die Errichtung eines „Sonstigen Sondervermögens Überseestadt“ 

obliegen lt. § 7 die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der 

Geschäftsführung des Sondervermögens Überseestadt dem Sondervermögensausschuss. 

Nach § 6 des Ortsgesetzes nimmt die Deputation für Wirtschaft und Häfen die Funktion des 

Sondervermögensausschusses wahr. 

Der Jahresabschluss des Sondervermögens Überseestadt für das Wirtschaftsjahr 2018 liegt 

vor. 

B. Lösung

Anliegend legt die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa die Bilanz zum 31.12.2018 

(Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (Anlage 2) sowie den uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers zum Jahresabschluss 2018 (Anlage 3) 

des Sonstigen Sondervermögens Überseestadt vor. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist nach den Grundsätzen der kaufmännischen 

doppelten Buchführung und nach den Regelungen des Bremischen Gesetzes für 

Eigenbetriebe und Sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden 

aufgestellt worden. Die Vorschriften über Ansätze und Bewertung für große 

Kapitalgesellschaften wurden sinngemäß angewandt. 



 

 

       

       

   

 

  

  

           

            

  

        

 

      

        

       

          

          

        

          

     

        

        

        

    

          

    

      

         

   

     

           

           

        

       

1. Bilanz zum 31.12.2018 (vgl. Anlage 1) 

Die Bilanzwerte für das Anlagevermögen sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss 

übernommen worden. 

AKTIVA 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

Diese Position betrifft den Erwerb von EDV-Software. Gegenüber 2017 hat sich diese 

Position ausschließlich aufgrund von Abschreibungen um mehr als 10 T€ reduziert. 

II. Sachanlagen 

Pos. 1.: Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 

fremden Grundstücken 

Die Entwicklung der Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ wird in 2018 gegenüber 2017 

(Verkauf der Getreideverkehrsanlage) nicht durch außerordentliche Verkäufe von 

Grundstücken oder Anlagen geprägt. Den Zugängen in Höhe von 913 T€ (inkl. 

Umbuchungen in Höhe von 233 T€) stehen Abgänge in Höhe von 69 T€ sowie 

Abschreibungen in Höhe von 4.009 T€ gegenüber. Die Zugänge werden im Wesentlichen 

durch die Parkouranlage im Überseepark (571 T€) und die Errichtung des Parkplatzes 

Johann-Jacob-Straße (118 T€) bestimmt. 

Der Restbuchwert der Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ hat sich folglich in 2018 gegenüber 

2017 maßgeblich bestimmt durch die Abschreibungen um 3.165 T€ reduziert. 

Pos. 2.: Technische Anlagen und Maschinen 

Gegenüber 2017 ist eine Reduzierung um ca. 17 T€ festzustellen, die vollständig auf die 

Abschreibungen zurückzuführen ist. 

Pos. 3.: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Die gegenüber 2017 festzustellende Veränderung in Höhe von -30 T€ resultiert 

vollständig aus den Abschreibungen. 

Pos. 4.: Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 

Gegenüber 2017 ist eine Erhöhung in Höhe von 10.001 T€ festzustellen, die sich 

maßgeblich aus Zugängen in Höhe von 11.269 T€ und Umbuchungen in Höhe von -1.268 

T€ (mit 1.035 T€ im Wesentlichen in das Umlaufvermögen „Grundstücke und Bauten“, s. 

B, Pos. 1) zusammensetzt. Die Zugänge resultieren insbesondere aus den 
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Erschließungsmaßnahmen in den Quartieren Hafenkante (9.474 T€, ehemals 

Überseepark) und Europahafen Süd / Überseeinsel (1.586 T€). 

B. Umlaufvermögen 

I. Vorräte 

Pos. 1.: Grundstücke und Bauten 

Die gegenüber 2017 zu verzeichnende Erhöhung der zum Verkauf bestimmten 

Grundstücke und Bauten um 2.112 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus Zugängen im 

Zusammenhang mit der Fertigstellung von Erschließungsmaßnahmen und neuen 

Straßenflächen (1.310 T€) sowie Umbuchungen (1.035 T€). Letzteres vollständig aus der 

Position „Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau“. Der Verkauf von 

Grundstücksflächen in der Hafenvorstadt und nördlich der Konsul-Schmidt-Straße 

(Buchwerte 181 T€) bestimmte im Wesentlichen die Abgänge der Restbuchwerte in Höhe 

von insgsamt -233 T€. 

Pos. 2.: Noch nicht abgerechnete Leistungen 

Hier werden die noch abzurechnenden Mietnebenkosten des Berichtsjahres 

ausgewiesen. 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Pos. 1.: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren grundsätzlich aus der mit 

der Vermietung von Gebäuden und Grundstücken im Zusammenhang stehenden, weiter 

zu berechnenden Leistungen. 

Pos. 2.: Forderungen gegen FHB 

Die Forderungen bestehen im Wesentlichen gegen bremenports für hafenbezogene 

Aufgaben gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag. 

Pos. 3.: Sonstige Vermögensgegenstände 

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Forderungen gegen die FHB aus Umsatzsteuer 

(146 T€) sowie den Herausgabeanspruch (957 T€) betreffend dem von der WFB 

verwalteten Treuhandkonto. 
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PASSIVA 

A. Dotationskapital 

Das Dotationskapital soll eine angemessene Ausstattung des Sondervermögens mit 

Eigenkapital gewährleisten und wird in Anlehnung an die steuerliche Regelung für Betriebe 

gewerblicher Art in R 8.2 Abs. 2 Satz 3 KStR mit 30 % des Aktivvermögens festgelegt. Die 

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und der FHB umfassen demnach 70 % der 

Bilanzsumme. Das Dotationskapital wird für jeden Jahresabschluss neu errechnet. 

Im Jahre 2018 war die Entwicklung wie folgt: 

Dotationskapital T€ 

01.01.2018 59.521 

Jahresfehlbetrag 2018 -7.223 

Netto-Zuführung durch die FHB 10.003 

31.12.2018 62.301 

Die in 2018 neu errechnete Höhe des Dotationskapitals wird bestimmt durch den 

Jahresfehlbetrag aus 2018 in Höhe von -7.223 T€ und die Netto-Zuführungen durch die FHB 

in Höhe von 10.003 T€. 

Die Netto-Zuführungen durch die FHB ergeben sich aus der in 2018 erfolgten Abführung an 

den Haushalt (-4.817 T€), aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 

Küstenschutz für die Hafenkante (3.369 T€; GAK), aus EU-Mitteln für das Projekt „Waller 

Sand“ (752 T€), aus Bundesmitteln für das nationale Projekt “Waller Sand“ (1.884 T€), aus 

Zuführungen des Haushaltes des Wirtschaftsressorts für die Entwicklung der Hafenvorstadt 

und der Südseite Europahafen / Überseeinsel (840 T€; WAP), aus Mitteln der 

Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur für die 

Hafenkante (23 T€; GRW) sowie aus Mitteln für das Integrierte Verkehrskonzept für die 

Überseestadt (10 T€). Dem gegenüber steht die rechnerische Anpassung des 

Dotationskapitals in Höhe von 7.941 T€. 

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 

Im Geschäftsjahr 2014 wurde erstmalig Anlagevermögen aktiviert, welches mit 

Investitionszuschüssen finanziert wurde. Hierbei handelt es sich um die im Überseepark 

hergestellten Spiel- und Sportanlagen, die u.a. mittels von Wohnungsbauinvestoren 

geleisteten Investitionszuschüssen finanziert wurden und auch zukünftig finanziert werden. 

Der Sonderposten wird über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aufgelöst und 

neutralisiert somit die Abschreibungsaufwendungen. 
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C. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 32 T€ (Vorjahr: 18 T€) beinhalten alle 

erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie betreffen maßgeblich die 

Jahresabschlusskosten (16 T€). 

D. Verbindlichkeiten 

Pos. 1: Erhaltene Anzahlungen 

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 248 T€ (Vorjahr: 253 T€) betreffen größtenteils 

Umlagenvorauszahlungen, die nach Erstellung der Nebenkostenabrechnungen mit den 

noch nicht abgerechneten Leistungen verrechnet werden. 

Pos. 2: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten (1.076 T€, Vorjahr: 836 T€) haben, wie auch in 2017, eine 

Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Pos. 3: Verbindlichkeiten gegenüber der FHB 

Die Verbindlichkeiten resultieren im Wesentlichen aus der Übernahme des 

Anlagevermögens des Hansestadt Bremischen Hafenamts im Rahmen der Gründung des 

Sonstigen Sondervermögens Überseestadt. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten 

gegenüber der FHB in Höhe von 5.852 T€ ist im Wesentlichen wie folgt begründet: 

 der kalkulatorischen Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber der FHB mit 

2.628 T€, 

 der rechnerischen Anpassung des Dotationskapitals in Höhe von -7.941 T€ 

sowie 

 der Verringerung um 11.616 T€ des Stands des Verrechnungskontos gegenüber 

der FHB. 

Die Verringerung des Stands des Verrechnungskontos wird durch Zahlungseingänge von 

FHB-Mitteln zur Finanzierung der Projekte gemäß dem genehmigten Finanzierungsplan in 

Höhe von 6.801 T€, dem gegenüber stehende Liquiditätsanforderungen für laufende 

Projekte in Höhe von -14.600 T€, der Abführung an den Haushalt in Höhe von -4.817 T€ 

sowie für die Übertragung von Liquidität aus Erträgen des Sonstigen Sondervermögens 

Überseestadt auf das bei der Landeshauptkasse eingerichtete Konto in Höhe von 1.000 

T€ bestimmt. 

Pos. 4: Sonstige Verbindlichkeiten 

Wie in 2017 sind in 2018 keine „sonstige Verbindlichkeiten“ zu vermerken. 
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2. Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (vgl. Anlage 2) 

Pos. 1: Umsatzerlöse 

In 2018 wurden gegenüber 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4.610 T€ (Vorjahr: 5.825 T€) 

erzielt. Die Reduzierung um 1.215 T€ ist hauptsächlich auf geringere Erlöse aus 

Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen 

entfallen im Wesentlichen auf Flächen in der Hafenvorstadt sowie nördlich der Konsul-

Schmidt-Straße. Zur weiteren Einschätzung der in 2018 erzielten Grundstückserlöse wird 

nachfolgend eine Übersicht der seit 2010 erzielten Grundstückserlöse gegeben: 

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ᴓ 

Erlös 

(in 

T€) 

143 3.136 5.872 1.191 1.577 17.744 5.093 3.370 2.131 4.473 

Tabelle 1: Übersicht der seit 2010 erzielten Grundstückserlöse 

Neben den Erlösen aus Grundstücksverkäufen wurden Erlöse aus Mieten und 

Erbbauzinsen in Höhe von 2.130 T€ (Vorjahr: 2.085 T€) sowie aus Betriebs- und 

Heizkosten in Höhe von 336 T€ (Vorjahr: 367 €) erzielt. Hervorzuhebende Verkäufe 

haben sich 2018 nicht ergeben. 

Pos. 2: Verminderung des Bestands an noch nicht abgerechneten Leistungen und von 

Grundstücken und Bauten des Umlaufvermögen 

Die Bestandsveränderung betrifft mit -233 T€ (Vorjahr: -458 T€) die veräußerten 

Grundstücke und Bauten des Umlaufvermögens sowie mit -11 T€ (Vorjahr: +37 T€) die 

noch nicht abgerechneten Leistungen aus Nebenkosten. Die Veränderung gegenüber 

dem Vorjahr steht folglich in etwa in Relation zu den von 2017 auf 2018 reduzierten, 

erzielten Grundstückserlösen (s. Tabelle 1). 

Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringern sich stark auf 291 T€ im Gegensatz zum 

Vorjahr (18.601 T€). Die in 2017 erzielten Erträge aus dem Abgang von Gegenständen 

des Anlagevermögens wurden mit insgesamt 18.481 T€ durch außerodentliche Vorgänge, 

nämlich den Verkäufen der Getreideverkehrsanlage und des Schuppens 3, bestimmt. Die 

in 2018 erzielten Erträge resultieren mit 191 T€ größtenteils aus der Auflösung von 

Sonderposten (Aktivierung eines Spielplatzes, der mit Zuwendungen finanziert wurde ( s. 

Punkt 1., Passiva, B.). 
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Pos. 4: Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Der Materialaufwand in Höhe von 4.681 T€ (Vorjahr: 4.444 T€) hat sich gegenüber 2017 

erhöht (+237 T€). Die Erhöhung resultiert maßgeblich aus der um 209 T€ höheren 

Instandhaltung von Gebäuden (471 T€, Vorjahr: 262 T€) sowie den um 436 T€ höheren 

Instandhaltungskosten der Infrastruktur (1.910 T€, Vorjahr: 1.474 T€). Gegenläufig waren 

u. a. die um 141 T€ geringeren Betriebs- und Heizkosten und die um 224 T€ geringeren 

übrigen Aufwendungen. In den Instandhaltungen von Gebäuden (471 T€) ist 

hauptsächlich die Sanierung des Schmutzwasserkanals der Getreideverkehrsanlage mit 

360 T€ enthalten, welche Bestandteil des Kaufvertrages war. Die Instandhaltungskosten 

der Infrastruktur (1.910 T€) beinhalten im Wesentlichen die Abrechnung der bremenports 

für hafenbezogene Aufgaben (448 T€), eine Schadensersatzzahlung im Zusammenhang 

mit einem Grundstückskaufvertrag am Hansator (Schwergewichtsmauer auf einem in 

2016 veräußerten Grundstück, 400 T€) und die Unterhaltungskosten der öffentlichen 

Infrastruktur ( 769 T€). 

Pos. 5: Abschreibungen 

Die ausgewiesenen Abschreibungen in Höhe von 4.066 T€ betreffen insbesondere 

Abschreibungen auf Bauten (4.009 T€). 

Pos. 6: Sonstiger betrieblicher Aufwand 

Der sonstige betriebliche Aufwand (257 T€, Vorjahr: 605 T€) wird maßgeblich durch die 

Vertriebsaufwendungen zur Umsetzung des durch die Deputation für Wirtschaft, Arbeit 

und Häfen im Dezember 2015 beschlossenen Marketingkonzeptes 2016 – 2020 (199 T€) 

bestimmt. 

Pos. 7: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen im Wesentlichen Verzugszinsen 

aus dem Verkauf von Umlaufvermögen. 

Pos. 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Die Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich die Verzinsung der Verbindlichkeiten aus 

der Übernahme des Anlagevermögens des Hansestadt Bremischen Hafenamt (HBH) 

gegenüber der FHB in Höhe von 2.628 T€ (Vorjahr: 1.714 T€). Die Erhöhung des 

Zinsaufwandes gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem erhöhten 

durchschnittlichen Effektivzinssatzes für Deckungskredite des Landes und der 

Stadtgemeinde Bremen (2018: 1,42 %, 2017: 1,05 %). 
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Pos. 9: Sonstige Steuern 

Die Position Sonstige Steuern betrifft in voller Höhe die angefallene Grundsteuer des 

Geschäftsjahres 2018 (249 T€, Vorjahr: 288 T€), die sich aufgrund der Verkäufe von 

Anlagevermögen reduziert hat 

Pos. 10: Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss 

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.223 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss +13.031 T€) ist 

hauptsächlich geprägt von geringeren Erträgen aus Anlagenverkäufen (100 T€, Vorjahr: 

18.481 T€; Pos. 3) sowie niedrigeren Grundstückserlösen (2.131 T€, Vorjahr: 3.370 T€; 

Pos. 1). 

Demgegenüber sind die nicht liquiditätswirksamen Positionen Bestandsveränderungen 

(Pos. 2), Abschreibungen (Pos. 5) sowie Verzinsung des Gesellschafterkontos (in Pos. 8 

enthalten) von insgesamt -6.938 T€ zu berücksichtigen – diese fallen höher als im Vorjahr 

aus (-6.143 T€). 

Insgesamt ergibt sich folglich ein in 2018 erzieltes Liquiditätsergebnis in Höhe von 

-285 T€. Dieses kann durch bestehende Rücklagen des Sonstigen Sondervermögens 

Überseestadt aus in den Vorjahren erwirtschafteten Liquidität gedeckt werden. 

3. Testat des Abschlussprüfers (vgl. Anlage 3) 

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zeigt auf, dass die Prüfungen der BDO AG 

zu keinen Einwendungen geführt haben. 

Der Prüfbericht liegt vor und kann bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 

eingesehen werden. 

4. Veröffentlichung 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Sondervermögens sind gem. § 23 

BremSVG mit dem Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers und nachrichtlichen Angaben 

über die Behandlung des Jahresergebnisses im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen zu 

veröffentlichen. 

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Die Vorlage der Jahresabschlussprüfung hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen 

Auswirkungen. 

Die Gender-Aspekte wurden geprüft. Die Information über den Jahresabschluss des 

Sonstigen Sondervermögens Überseestadt richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen. 
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D. Negative Mittelstandsbetroffenheit 

Die Prüfung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz hat keine qualifizierte Betroffenheit für 

kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben. 

E. Beschlussvorschlag 

1. Die städtische Deputation für Wirtschaft und Arbeit stellt in ihrer Funktion als 

Sondervermögensausschuss des Sonstigen Sondervermögens Überseestadt den 

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 fest. 

2. Die städtische Deputation für Wirtschaft und Arbeit erteilt in ihrer Funktion als 

Sondervermögensausschuss des Sonstigen Sondervermögens Überseestadt der 

Geschäftsführung Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2018. 

3. Die städtische Deputation für Wirtschaft und Arbeit bittet in ihrer Funktion als 

Sondervermögensausschuss des Sonstigen Sondervermögens Überseestadt die 

Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, den Jahresabschluss 2018 im Amtsblatt zu 

veröffentlichen. 
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Anlage 1 
Sonstiges Sondervermögen Überseestadt 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 

Bilanz 

Stand am Stand am 

31.12.2018 31.12.2017 

€ € 

A K T I V A 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene EDV-Software 13.306,00 23.712,00 

13.306,00 23.712,00 

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten 

auf fremden Grundstücken 54.444.980,31 57.609.707,75 

2. Technische Anlagen und Maschinen 53.618,00 70.475,00 

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.631,00 69.838,00 

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 14.987.372,59 4.986.637,38 

69.525.601,90 62.736.658,13 

69.538.907,90 62.760.370,13 

B. Umlaufvermögen 

I. Vorräte 

1. Grundstücke und Bauten 136.715.345,89 134.603.061,06 

2. Noch nicht abgerechnete Leistungen 226.000,00 236.800,00 

136.941.345,89 134.839.861,06 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.934,12 102.862,63 

2. Forderungen gegen FHB - Stadtgemeinde 42.982,45 14.505,42 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.111.308,57 686.353,80 

1.189.225,14 803.721,85 

138.130.571,03 135.643.582,91 

207.669.478,93 198.403.953,04 

P A S S I V A 

A. Dotationskapital 62.300.896,15 59.521.185,91 

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 1.064.134,00 681.992,00 

C. Rückstellungen 

1. Sonstige Rückstellungen 32.080,44 17.760,00 

D. Verbindlichkeiten 

1. Erhaltene Anzahlungen 247.969,22 252.788,00 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.076.299,52 836.167,78 

3. Verbindlichkeiten gegen FHB - Stadtgemeinde 142.945.335,37 137.093.031,42 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 

144.269.604,11 138.181.987,20 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 2.764,23 1.027,93 

207.669.478,93 198.403.953,04 



Anlage 2 

Sonstiges Sondervermögen Überseestadt 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 

Gewinn- und Verlustrechnung 

2018 2017 

€ € 

1. Umsatzerlöse 4.609.945,18 5.825.436,00 

2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an noch nicht 

abgerechneten Leistungen und von Grundstücken und 

Bauten des Umlaufvermögens -244.157,49 -420.676,43 

3. Sonstige betriebliche Erträge 291.052,13 18.601.348,73 

Gesamtleistung 4.656.839,82 24.006.108,30 

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.680.921,17 -4.443.802,65 

5. Abschreibungen -4.066.251,21 -4.007.633,34 

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand -257.184,34 -604.817,05 

Gesamtaufwendungen -9.004.356,72 -9.056.253,04 

7. Betriebsergebnis -4.347.516,90 14.949.855,26 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.691,10 83.889,01 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.627.704,17 -1.713.800,20 

10. Finanzergebnis -2.626.013,07 -1.629.911,19 

11. Ergebnis vor Steuern -6.973.529,97 13.319.944,07 

12. Sonstige Steuern -249.318,59 -288.472,95 

13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -7.222.848,56 13.031.471,12 
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BE TÄT GUNGSV MERK DES UNABHÄNG GEN ABSSCHLUSSPRÜFEERRS 
An die Sonstiges Sondervermögen Überseestadt der Stadtgemeinde Bremen, Bremen PRÜFUN SURTEILE abbcehrliuchsst, inenEtinspkrlai ngt mdietndedmeuJtashcrheesn-— Wir haben den Jahresabschluss der Sons iges Sondervermögen Überse stadt d r S ttadtg meinde Bre en, Br meen besteehe d aus d r Bilanz zumm 31. Deezember 2018 unnd d r Geeewinn- und Verlustrechnung für das Gee-äftsjahr vom 1. Januar 2018 b s zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-sscchhließlich der Darstellu g der Bilanziierungs-und Bewertungsmethodenn — geprüft. Darüber hinsauSsonhdaebrevnerwiörgednenÜLbaegresebeesrticadtt ddeerr SSotnasdtti--ggeemeinde Bremmen für das Geschhäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 ge-prüft. Durch § 32 Abs. 3 BremSVG wurde der Prü-fungsgegenstand erweitert. D Prüf er-streck sich danach auc auf diiee Ordnuunnggsmä-ßigkeitt der Geschäftsfü hhrung, die wirtsc aftli-chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie da-rauf, ob die Gesellschaft wirtschaftlichh ge-führt wird. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen E kenntnisse 

• esdcnhtlsupdsresicuihtnstcahldleeennrr, wfbüeersiegKneatfplüiigctatleegneJsBaeehlllrsaecnshgaaebfn--t ee nn geltenden ha d lsrechhtlich n Vor-schriften und denn eergänzenden Best-immungen es OG SSV Überseeestadt und des BremSVG und v rmittelt un er Beachtung dder deutscheen Grundsättze ordnungsmäßiger Buchführung ein d n tatsächlichen Verhältniss entspree-chendes Bild der Vermögeenns- und Fi-nanzlag der Ge ellschaft zu 31. Dezeember 2018 owie ihrer Er-tragslage für das Gessschäftsjahr vomm 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
• 

2vine0sr1gm8eisutantmdltt deeinr bzeuitgreeffüfegntedeLsagBeiblderivcohnt d r Lag der Gesellschaft.  n all n we-s eentlicheeen Belangen steht dieseer La-

ggeessetzlichen Vorscchhri ten und stellt die Chancen und Risiken er zukünftigen Entwicklung zutrefffendd da . Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklärren wir, dass unsere Prüf zu keinen Einwendungen gegen die Or nuunnggsmäßigkeit des Ja resab-schlusses und ddes Lageberichts geführt hhat.  RUNDLA E FÜR DIE PRÜFUN SURTEILE W r haben unser P üfung des Jahresabschlus-ses und des Lageeberrichts in Über insti mung miit § 317 HGB un er Beachtung d r vo mm  nsti-tut der Wirtschafttsprüfer ( DW) feeestgestellten deutschen Grundsätz o dnungsmäßiger Ab-sc lussprüfung durchgeeführrt. Die Prüfung er Ordnungsmäßigkeit der Ge-schhäftsführung sow e der wirtschaftlichen Ver-hältnisse wur e entsprec end dem  DW Prü-fungsstandard: Beriichterstattung über die Er-weiterung ddder Abschhlussprüfung nach § 53 HGrG ( DW PS 720) durchgeführt. Unsere Verantwortung ach diesen Vorsc r f-ten und Grund-sätzenn ist im Absc hhniitt „VERANTWORT BSCHLU SPRÜFER FÜR D  PRÜFUUNNGG DDEESS JAAHRESABSSCHLUSSESS UND DEES LAGEBER CHTS“ un eres Bestäti-gungsvermerks weitergehend bessc riebe . Wir sind von dem Unternehmen unabhänngig i Übere nstimmung mit d n deutschhen handels-rechtliichen und beruf r eechtlichen Vorschriftenn und haben unsere sonsstigen deutschen Berufs-pflichte i Übereinstimmung mit diesen An-forderu nngenn erfüllt. Wir si d der Auffassung, dass die von uns er-langtenn Prüfungsnachweise ausreichen und geeig et sind, um als Grundlage für unsere Prüfunngsur eile zum Jahresabschluss undd zum Lageberichtt zu dienen. 
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VERANTWORTUN DER  ESETZLICHEN VERTR TER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEEN LA EBERICHT Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für di Aufstellung des Jahresabschluss s, der d deeutsch n, für Kapitalgesells hafteen gel-t den handeelsrechtlich Vorschrif en in al-l eee nnn we entlichen Belangeenn entspricchtt, und da-für, dasss der Jahresabschluss unter Beach ung der deutschen Grundsätze ordnungsm ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhäälttn s-s entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-nannz- und Ertragslage der Gesellschaft ve miit-t lt. Ferner sind i gesetzlichen Vertrreter veeerantwortlich für ddi ee internen Ko trolle , die sie in Übereinstimmung mit de nn deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführunng a s notwendig bestimmt aben, um die Aufstell-lung eines Jahresabschhlusses zu rmögliche , der frei von wesentlichen — beeabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellunn-gen ist. Bei der Aufstellung es Jahresabschlusses sind die ges tzlichen Vert eter dafür verantw t-lich, diee Fähigk it dderr Gesellschaft zur Foorrt-führung der Unteer e m stätigkeit zu beurtei-le . Des W iterenn hhabeenn sie die Veran wor-tunng, Sachveerhalte in Zusammenhang mitt der Fortführung der Unterne menstätigkeit, ofern einschlägig, anzugeben. D rüber hina ss sind si dafür verantwortlic hh, aauf der Gruundlage dueesgRedcehrnuUnngtselrengeuhnmgsegnrsunädtsigaktzeeits dzuer bFiolartnfzüihe--rrenn, sofern dem nicht tattsächliche oder recht-liche Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetzlich Vertreter ver-antwortlich für die Aufstellunng des Lagebe-richts, der insgesamt ein zutreeffendes Bild vo dlelrenLawg sedetrl cGheesnellBscehlaanfgtevnermmitttdeelmsoJwahieresnn-aabschluss inn Eiinklang steht, den deuttschen ge-setzlicheeen Vorschriften entspriicht u d diie Chancen und Risiken der zukü ftige Enntwick-luentzglizcuhtereffVeenrdtrdeatersrtevlletr.aFnetwrnnoerrtliscihnnd fdüire ge-Vorkehrunngen und Maßna men (Systeme), ddiiee sssiteelalulsngnotewineensdigLaegreabcehrtiecthhthsabienn,ÜubmerediinesAtiumf--mung mit den anzuwendend n deutschen ge-setzlichen Vorschriften zu eermöglichen, und um usreichend geeignete Nachweise für die Aussaagen im Lageebericht erbringen zu können. 

VERANTWORTUN DES AB CHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUN  DESS JAHRESABSCHLUSSES UND DES LA EBERICHTS Unser Zielsetzu ist, hinrei h de Sicherheit darübeer zu erlannggen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentliccheenn — beabsich-tigten oder unbeabsichtigten — fals en Dar-sstaemlltunegiennzuisttr, fufnedndobs Bdeilrd LvaogebdeerricchhLatgiensdgeer-Gesellschaft veermit eelt sowie inn allen wesent-lichen Bela gen mitt dem Jahr sabschluss so-wie mit denn bei der Prüfung geewonn nen Er-k nn n ssen in Einklang steht, den deeutschen geese ttzliichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-lung szvuetrrmeffrekndzduaresrttellitle, ns,owdieereinesnerBeestPärtüi--fuunnggsurteilee zum Jahreesabschluss uunnd zum La-ggeberic t beinhalt t. Hinr ichhende Sich rheit ist e n hohes Maß an Sicheerheit, aber keeeine Garantiie dafür, dass ei-ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom  n titut der Wirtschaft prü-fer ( DW) fest stellten deutsche Grundssätze ordnungsmäßi eer Absschlussprüfunng durchge-fütehnlrnltueenngParsuütsefutVsnegggrasuetföidnßeeckwtoe.dsFeearnltsUlcinchrheicehDtfaarglskstceehiltleeunnDgraern--ssultieren und w rdeenn als wesentliich angesee-h , wenn vernünftigerweise erwartet werden kköönnnte, dass sie ee nz ln oder insgesamt die auf deer Grundlage diies s Jahresabsch uss s und Lag berichts getroff nen wirtschaftllicheen Ent-scheeidungen von A reeeessaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus undd bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
• iRdiesinkteifnizwieerseenntuincdhebre—urtbeeiaebnsicwhitrigdteier oder unbeabsichtigter — falscher Dar-stellungen im J hresabschlluss und im Lagebericht, pllaanen und führen -se Rishiknednludnugrecnh asloswRieeaketriloanngaeunf PPdrrie--ffuunnggss aachweise, die ausreichend und geeignnet sind, um als Grundlage füüür unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsch Dar-stellungen nicht aufgedeckt weerden, ist bei Verstößen höher als b i Unrich-tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungeen, beab-
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sich igte Unvollständigkeiten, irrefüh-rende Darstellungen bzw. das Außer-krafttsetzen i terner Kontrollen bein-halten könne nn. 
• gfüerwdinienePnrwfiurnegindeVserJsatähnredsnaibs svcohnludsesems uenldevdaenntenfüür idniterPnreünfunKgodntersolLlsaygsetbeem-rrichts relevanteen Vorkehrungen und Maßn hmen, um Prüfungshandlung zu plaa en, die unter den gegebeneenn Ums ä nnden angemessen sind, jedoch nichtt mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme d 
• 

Gbeeusertlelsiclehnafwt iarbdziuegeAbnegne.m ssenheit deerr von den gesetzliche V rtretern an-g wasnodwtien d eReVcehrnturenntgbsal eeerkguintgsmeretvhoon-eddeenn geseetzliichen Vertreteer darge-stellten geschätzten Werte u dnnd damit usammenhängenden Angaben. 
• 

zzdiieeheAnng wmiressScnhhlusitsfodlegservuonngedne übgeer-setzlic een Veertreetern angewanndten Rechnungslegungsgrundsatzes der For fühhrung der Unter ehmenstätig-keitt sowie, a f der Gru nndlage der er-langten Prüfuungsnachweise, ob eine w sentliche Unsicherh it im Zusam-meenhang mit Ereigniss n oder Gege-benheiten besteht, dieee bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ges ll-schaf zur Fortführung der Unterneeh-menzsuttädtiegmkeSitchaluufsws ekrofmenmkeönn,ndeans.s Fealles wwweiirrsevnetrlipcfhliechUtnesti,chiemrheBietstbäetsitgeuhntg,ssviiennrd-merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auefsmeerkAsnagmabeznu umnaacnhgeenmeosds eenr, sfianldls, unser j weiliges Prüfungsurt il zu mo-ddiifiziereen. Wir ziehen seree Schluss-folgerungen auf der Gr dlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-merks erlangten Prüfuuunnngsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-remen, 18. April 2019 BBDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

heiten können jedoch dazu führ n, dass die Gesells aft ihre Un erneeh-menstätigkeit n cchht mehr forttführen 
• 

kbdaeenunnrAt.euifleanuwuinrdddiieenGe nshaamlttddaersstJeallhurnegs,-abschlusses einsc ließlich der Angaben sowie obb der Jahhresabschluss die zu-grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass Jahresabsc luss un er Beachtung ddeerr deutschen Grundsättze or nungsmäßi-g Buchfühhrung ein den tatsäch ich n V hältnis en e tsprechenddes Billd deer 
• 
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• 
dfvüoehnrrGdneesnwelilgrsecPshreaütffzttul.ncgsehnanVdelurtnrgeetnerznu ddaern-g steellten zukunftsorientierten Anga-been im Lageberiichht durch. Auf Basis ausreichender ge igneter Prüfungs-nachw ise vollzieheen wir dabei insb -sonderee die zukunftsorientiert tergnabzeungrvuonndeddeegnnelgeegsteetnzlibcehdenutVsearmtreeeenn-AAnnnahm n nach und beurteeilen die sachger eechte Ableitung d r zukunft -o ientierten An aben aus diesen A -nahmen. E n eiggenständ gees P üfungss-urrteil zu den zukunftsoriientierrten A -gaben sowiie zu den zug unde liegennn-d n Anna m n geben w rr nicht ab. Es beesteht ein eerhebliches unvermeidba-r s Ris ko, dass künftiige Ereign sse wese tliichh von d n zukunftsorientiier-teen Anngaben abweeichen. Wi erörtern mit den für di Üb rwach Verrantwortlichen unter ander eem n gepla -ten Umfang und die Zeitplanung eddeer Prüfuu gg ow bedeutsame Prüfu sfeststellung , ei -sschliieeß ich etwaige M nngg l im interneenn Ko -trollsyst m, die wirr wäähr eend unserer Prüfu

nnnnnng feststellleen. 

bdo 
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